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 Der Rechtsbeistand nach der CH-StPO 
…………………………………….. 
 

Eine für den Bund und für die meisten Kantone wesentliche Neuerung der Schwei-
zerischen Strafprozessordnung besteht darin, dass die amtliche Verteidigung und 
die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft von der im jeweiligen Ver-
fahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung zu bestellen ist, im Vorverfahren also 
durch die Staatsanwaltschaft. Mit dem Bestellungsakt ist es aber nicht getan. Die 
jeweils zuständige Verfahrensleitung hat auch über den Widerruf, den Wechsel und 
die Entschädigung der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Verbeistän-
dung zu entscheiden. Diese Neuerung steht zusammen mit der praktisch bedeut-
samen Regelung der Sicherstellung der notwendigen Verteidigung im Zentrum des 
Kurses. Ergänzt wird die Thematik mit einer Darstellung der wesentlichen Aufgaben 
und Berufspflichten des Rechtsbeistandes im Strafprozess und seiner Einwirkungs-
möglichkeiten im Vorverfahren.  

 
 Ziele 

…………………………………….. 
 

- Sie kennen die Aufgabe und Rolle des Rechtsbeistands im Vorverfahren und 
seine wesentlichen Berufspflichten im Strafprozess. 

- Sie kennen die Einwirkungsmöglichkeiten des Rechtsbeistands im Vorverfahren 
der Schweizerischen Strafprozessordnung. 

- Sie kennen die Grundsätze der Bestellung und des Umgangs mit der notwendi-
gen Verteidigung und der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege.  

 
 Zulassung 

…………………………………….. 
 

Der Kurs richtet sich in erster Linie an Strafverfolgerinnen und Strafverfolger des 
Bundes und der Kantone, sekundär an Strafverteidiger, Opfervertreter, Richterinnen 
und Richter.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Programm 

…………………………………….. 
 

08.15 – 09.00 Theorie-Lektion 1 
09.00 – 09.45 Theorie-Lektion 2 
09.45 – 10.15 Kaffeepause  
10.15 – 11.00 Übungen Teil 1 
11.00 – 11.45 Übungen Teil 2 

 
Leitung, Referenten 

…………………………………….. 
 

lic. iur. Martin Bürgisser Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich 
Dr. iur. Ursula Frauenfelder Nohl Leitende Staatsanwältin,  
 Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    




